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Wird nicht mehr benötigtes Material (exkl. Informatik) an Dritte gegen Entgelt weitergegeben, 
ist folgendes zu beachten: 
 

1. Bei inventarisiertem Material ist das Inventar entsprechend nachzuführen 

 
2. Der Verkauf ist entsprechend schriftlich zu dokumentieren (Gegenstand, Betrag, 

Datum, Unterschrift) 

 
3. Das Entgelt ist dem Markt-/Zeitwert entsprechend gewählt  

 Verordnung FHG: 

  
 Beispiel: 
 Ein Gegenstand mit einem bekannten Zeitwert von CHF 2‘000.00 kann nicht für  
 CHF 200.00 verkauft werden. 

 
4. Die Buchhalterische Abbildung erfolgt in der Kontengruppe 42 (Entgelte) 

 
5. Alle Verkäufe von Informatikmitteln sind mit dem Stab IT abzusprechen 

 
6. Der Bezug zur Mehrwertsteuer ist zu berücksichtigen. Siehe Fachweisung Nr. 7 
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